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Gesetze zum Sozialdatenschutz 
 
 
Auszugsweise werden folgende Gesetze wiedergegeben (Stand Januar 2009): 
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  

Art. 1 GG 

(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht.  

Art. 2 GG 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) 1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 2Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
3In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Sozialgesetzbuch (SGB)           Erstes Buch (I)        Allgemeiner Teil  

§ 35 SGB I                                                                                                                       Sozialgeheimnis 

(1) 1Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den 
Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). 2Die Wahrung 
des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, 
dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. 3Sozialdaten 
der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran 
mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. 4Der An-
spruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungs-
träger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch 
genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die 
Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleis-
tungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebe-
hörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), 
soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c 
Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. 5Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des 
Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 

(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht 
und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien 
und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten. 
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(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 

(5) 1Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet 
oder genutzt werden. 2Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige Interes-
sen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 

 

Sozialgesetzbuch (SGB)      Achtes Buch (VIII)          Kinder- und Jugendhilfe 

§ 8a SGB VIII                                                                            Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) 1Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzu-
schätzen. 2Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 3Hält 
das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so 
hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) 1In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 
erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender 
Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuziehen. 2Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorge-
berechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausrei-
chend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 

(3) 1Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzu-
rufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder 
in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 2Besteht eine dringende Gefahr 
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das 
Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(4) 1Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der 
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. 2Ist ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schal-
tet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

§ 61 SGB VIII                                                                                                               Anwendungsbereich 

(1) 1Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gelten § 35 des 
Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. 2Sie gelten für alle 
Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen. 3Für 
die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige Gemeinden und Gemeindever-
bände, die nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der Tätigkeit des Ju-
gendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 

(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so ist si-
cherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und Verwendung in ent-
sprechender Weise gewährleistet ist. 
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§ 62 SGB VIII                                                                                                                  Datenerhebung 

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erfor-
derlich ist. 
(2) 1Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. 2Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung sowie die 
Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind. 
(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 

1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine Erhe-
bung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für 

a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch 
oder 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehn-
ten Buches oder 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 

3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine An-
haltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden oder 
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 

(4) 1Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so dürfen die 
Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung beteiligt ist, 
erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch not-
wendig ist. 2Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 entsprechend. 

§ 63 SGB VIII                                                                                                                 Datenspeicherung 

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich 
ist. 
(2) 1Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden sind, 
dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammen-
hangs erforderlich ist. 2Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 und Daten, die für andere 
Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies 
zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 

§ 64 SGB VIII                                                                                           Datenübermittlung und -nutzung 

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden sind. 

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von 
Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die Sozi-
aldaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne des § 80 
gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 

§ 65 SGB VIII                    Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe 

(1) 1Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und 
erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden  

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 

2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3, wenn 
angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung ei-
ne für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden 
könnte, oder 
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3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines Wech-
sels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hinzugezogen 
werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuches ge-
nannten Personen dazu befugt wäre. 

2Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck wei-
tergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach Absatz 1 
besteht. 

§ 68 SGB VIII                                                                       Sozialdaten im Bereich der Beistandschaft,  
                                                                                        Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 

(1) 1Der Beamte oder Angestellte, dem die Ausübung der Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvor-
mundschaft übertragen ist, darf Sozialdaten nur erheben und verwenden, soweit dies zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich ist. 2Die Nutzung dieser Sozialdaten zum Zweck der Aufsicht, Kontrolle oder Rech-
nungsprüfung durch die dafür zuständigen Stellen sowie die Übermittlung an diese ist im Hinblick auf den 
Einzelfall zulässig. 

(2) Für die Löschung und Sperrung der Daten gilt § 84 Abs. 2, 3 und 6 des Zehnten Buches entsprechend. 

(3) 1Wer unter Beistandschaft, Amtspflegschaft oder Amtsvormundschaft gestanden hat, hat nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres ein Recht auf Kenntnis der zu seiner Person gespeicherten Informationen, so-
weit nicht berechtigte Interessen Dritter entgegenstehen. 2Vor Vollendung des 18. Lebensjahres können ihm 
die gespeicherten Informationen bekannt gegeben werden, soweit er die erforderliche Einsichts- und Urteils-
fähigkeit besitzt und keine berechtigten Interessen Dritter entgegenstehen. 3Nach Beendigung einer Bei-
standschaft hat darüber hinaus der Elternteil, der die Beistandschaft beantragt hat, einen Anspruch auf 
Kenntnis der gespeicherten Daten, solange der junge Mensch minderjährig ist und der Elternteil antragsbe-
rechtigt ist. 

(4) Personen oder Stellen, an die Sozialdaten übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck ver-
wenden, zu dem sie ihnen nach Absatz 1 befugt weitergegeben worden sind. 

(5) Für die Tätigkeit des Jugendamts als Gegenvormund gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

§ 72a SGB VIII                                                                                                        Persönliche Eignung 

1Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
verurteilt worden ist. 2Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmä-
ßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentral-
registergesetzes vorlegen lassen. 3Durch Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten 
sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass diese keine Personen nach Satz 1 
beschäftigen. 

Sozialgesetzbuch (SGB)   Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen  

§ 155 SGB IX                                                                                                                   Strafvorschriften  

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-
heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Vertrauensperson schwerbehin-
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derter Menschen anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) 1Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 2Ebenso wird 
bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu des-
sen Geheimhaltung er nach Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet.  

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  

 

Sozialgesetzbuch (SGB) - Zehntes Buch (X)  
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz –  

§ 67 SGB X                                                                                                         Begriffsbestimmungen 

(1) 1Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 
im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 2Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Per-
sonen, die Geheimnischarakter haben.  

(2) 1Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch  

1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im Sozialgesetzbuch 
befindet, 

2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozialen Sicherheit, 
3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des Sozialgesetzbu-

ches für entsprechend anwendbar erklären, und 
4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den in § 35 des Ers-

ten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. 2§ 8 Abs. 1 Satz 3 des Arbeitssicher-
heitsgesetzes bleibt unberührt. 

(3) 1Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialda-
ten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durchgeführt wird (automatisierte Verarbeitung). 
2Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisierte Sammlung von Sozialdaten, die gleichartig auf-
gebaut ist und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.  

(4) (aufgehoben)  

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.  

(6) 1Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Sozialdaten. 2Im Ein-
zelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren,  

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem Datenträger zum 
Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung,  

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten,  
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung gewonnener Sozialda-

ten an einen Dritten in der Weise, dass  

a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder  
b)  der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft;  

Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht gespeicherter Sozial-
daten,  
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4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder Nutzung von 
Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung,  

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten.  

(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt, auch die 
Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle.  

(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.  

(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kenn-
zeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.  

(9) 1Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder 
nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. 2Werden Sozialdaten von einem Leistungsträger 
im Sinne von § 12 des Ersten Buches erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist verantwortliche Stelle der Leis-
tungsträger. 3Ist der Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine verantwortliche Stelle die Orga-
nisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses Gesetzbuches funktional 
durchführen.  

(10) 1Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. 2Dritter ist jede Person oder Stelle au-
ßerhalb der verantwortlichen Stelle. 3Dritte sind nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen und Stellen, 
die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag erheben, verarbeiten oder 
nutzen.  

(11) Nicht öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Abs. 3 fallen.  

(12) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-
heit oder Sexualleben.  

§ 67a SGB X                                                                                                                        Datenerhebung 

(1) 1Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zulässig, wenn ihre 
Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. 2Dies 
gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12). 3Angaben über die rassische Her-
kunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht 
erhoben werden. 4Ist die Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich 
auf besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen.  

(2) 1Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. 2Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden  

1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn  

       a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind,  
 b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und  
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen beeinträchtigt werden,  

2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn  

a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die erhebende 
Stelle ausdrücklich vorschreibt oder  
b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Perso-
nen oder Stellen erforderlich machen oder  
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    bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betrof-
fenen beeinträchtigt werden.  

(3) 1Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis 
erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der 
verantwortlichen Stelle zu unterrichten. 2Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unter-
richten, soweit  

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rech-
nen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organi-
sationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen 
Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

3Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflich-
tet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, ist der Betrof-
fene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung 
von Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen.  

(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf 
die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.  

(5) 1Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 
erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der Speicherung, der Identität der verant-
wortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu unter-
richten. 2Eine Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn  

1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung er-
langt hat, 

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 
3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes ausdrücklich vorge-

sehen ist. 

3Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit  

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rech-
nen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genann-
ten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt oder 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von Organi-
sationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen 
Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

4Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu 
erfolgen. 5Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Unterrich-
tung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. 6§ 83 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  

§ 67b SGB X                                                             Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung 

(1) 1Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden Vor-
schriften oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen oder soweit 
der Betroffene eingewilligt hat. 2§ 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Ü-
bermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Ge-
sundheit oder das Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Renten-
versicherung oder zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Arbeitsgemeinschaf-
ten zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist.  



 8 

(2) 1Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Verarbei-
tung oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 2Die Einwilligung 
des Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. 3Die Einwilligung und der 
Hinweis bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen 
ist. 4Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungs-
erklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben.  

(3) 1Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absatzes 2 
Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt 
würde. 2In diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche 
Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.  

(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beein-
trächtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten gestützt werden, 
die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient.  

§ 67c SGB X                                                                     Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 

(1) 1Das Speichern, Verändern oder Nutzen von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden 
gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die 
Daten erhoben worden sind. 2Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke ge-
ändert oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.  

(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von derselben Stelle für andere Zwecke nur gespeichert, 
verändert oder genutzt werden, wenn  

1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften dieses Gesetzbuches als 
diejenigen, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind, 

2. der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat oder 
3. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissenschaftlichen Forschung oder Planung 

im Sozialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 vorliegen. 

(3) 1Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie für die Wahr-
nehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchfüh-
rung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle erforderlich ist. 2Das gilt auch für die 
Veränderung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit 
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.  

(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Si-
cherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen 
nur für diese Zwecke verwendet werden.  

(5) 1Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich erhobene oder 
gespeicherte Sozialdaten dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen nur für ein bestimm-
tes Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder der Planung im Sozialleis-
tungsbereich verändert oder genutzt werden. 2Die Sozialdaten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem 
Forschungs- oder Planungszweck möglich ist. 3Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
Person zugeordnet werden können. 4Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, so-
weit der Forschungs- oder Planungszweck dies erfordert.  

§ 67d SGB X                                                                                                    Übermittlungsgrundsätze 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach 
den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt.  

(2) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. 2Erfolgt die Über-
mittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verantwortung für 
die Richtigkeit der Angaben in seinem Ersuchen.  
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(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten 
des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem 
Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht überwiegen; eine Veränderung oder Nut-
zung dieser Daten ist unzulässig.  

(4) 1Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder im Wege der Daten-
übertragung ist auch über Vermittlungsstellen zulässig. 2Für die Auftragserteilung an die Vermittlungsstelle 
gilt § 80 Abs. 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 80 Abs. 3 und für die Verarbeitung und Nutzung durch die 
Vermittlungsstelle § 80 Abs. 4 entsprechend.  

§ 67e SGB X                        Erhebung und Übermittlung zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch                                           
und illegaler Ausländerbeschäftigung 

1Bei der Prüfung nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder nach § 28p des Vierten Buches 
darf bei der überprüften Person zusätzlich erfragt werden, 

1. ob und welche Art von Sozialleistungen nach diesem Gesetzbuch oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz sie bezieht und von welcher Stelle sie diese Leistungen bezieht, 

2. bei welcher Krankenkasse sie versichert oder ob sie als Selbstständige tätig ist, 
3. ob und welche Art von Beiträgen nach diesem Gesetzbuch sie abführt und 
4. ob und welche ausländischen Arbeitnehmer sie mit einer für ihre Tätigkeit erforderlichen Genehmi-

gung und nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer be-
schäftigt. 

2Zu Prüfzwecken dürfen die Antworten auf Fragen nach Satz 1 Nr. 1 an den jeweils zuständigen Leistungs-
träger und nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 an die jeweils zuständige Einzugsstelle und die Bundesagentur für Arbeit 
übermittelt werden. 3Der Empfänger hat die Prüfung unverzüglich durchzuführen.  

§ 68 SGB X  Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, 
der Behörden der Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche 

(1) 1Zur Erfüllung von Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, der Behörden 
der Gefahrenabwehr, der Justizvollzugsanstalten oder zur Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Ansprü-
chen in Höhe von mindestens 600 Euro ist es zulässig, im Einzelfall auf Ersuchen Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, derzeitige Anschrift des Betroffenen, seinen derzeitigen oder zukünftigen Aufenthalt 
sowie Namen und Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber zu übermitteln, soweit kein Grund zur Annah-
me besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden, und wenn das 
Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurückliegt. 2Die ersuchte Stelle ist über § 4 Abs. 3 hinaus zur Ü-
bermittlung auch dann nicht verpflichtet, wenn sich die ersuchende Stelle die Angaben auf andere Weise 
beschaffen kann. 3Satz 2 findet keine Anwendung, wenn das Amtshilfeersuchen zur Durchführung einer 
Vollstreckung nach § 66 erforderlich ist.  

(1a) Zu dem in § 7 Abs. 2 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes bezeichneten Zweck ist es 
zulässig, der in dieser Vorschrift bezeichneten Zentralen Behörde auf Ersuchen im Einzelfall den derzeitigen 
Aufenthalt des Betroffenen zu übermitteln, soweit kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutz-
würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(2) Über das Übermittlungsersuchen entscheidet der Leiter der ersuchten Stelle, sein allgemeiner Stellvertre-
ter oder ein besonders bevollmächtigter Bediensteter.  

(3) 1Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben zur Staats- und Religi-
onsangehörigkeit, früherer Anschriften der Betroffenen, von Namen und Anschriften früherer Arbeitgeber der 
Betroffenen sowie von Angaben über an Betroffene erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistun-
gen ist zulässig, soweit sie zur Durchführung einer nach Bundes- oder Landesrecht zulässigen Rasterfahn-
dung erforderlich ist. 2§ 67d Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung; § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Bundesda-
tenschutzgesetzes gilt entsprechend.  
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§ 69 SGB X                                                                  Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  

1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung einer gesetzli-
chen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des 
Dritten, an den die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten Buches genannte 
Stelle ist, 

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusammenhängenden 
gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder 

3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im Zusammenhang mit 
einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die Übermittlung bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde. 

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufgabe sind den in 
§ 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt 

1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Bundesentschädigungsgesetz, 
dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, dem Gesetz 
über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem 
Beamtenversorgungsgesetz und den Vorschriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz verwei-
sen, dem Soldatenversorgungsgesetz, dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und 
den Vorschriften der Länder über die Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbrin-
gen haben, 

2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifver-
tragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes und die öffentlich-
rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen, 

3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistungen des Besol-
dungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von personenbezogenen Kindergelddaten 
festzusetzen haben. 

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die Krankenkassen ist zulässig, 
soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Aus-
gleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz teilnehmen.  

(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit 
oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf derselben Krankheit beruht; die Übermittlung 
von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig.  

(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Rech-
nungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 Anwendung findet.  

§ 70 SGB X                                                     Übermittlung für die Durchführung des Arbeitsschutzes 

Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der für 
den Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Behörden oder der Bergbehörden bei der Durchführung des Ar-
beitsschutzes erforderlich ist und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder 
das öffentliche Interesse an der Durchführung des Arbeitsschutzes das Geheimhaltungsinteresse des Be-
troffenen erheblich überwiegt.  

§ 71 SGB X            Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilung       
befugnisse 

(1) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzli-
chen Mitteilungspflichten 

1. zur Abwendung geplanter Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, 
2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 

(BGBl. I S. 1045), 
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3. zur Sicherung des Steueraufkommens nach § 22a Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes und den 
§§ 93, 97, 105, 111 Abs. 1 und 5, § 116 der Abgabenordnung und § 32b Abs. 3 des Einkommens-
teuergesetzes, soweit diese Vorschriften unmittelbar anwendbar sind, und zur Mitteilung von Daten 
der ausländischen Unternehmen, die auf Grund bilateraler Regierungsvereinbarungen über die Be-
schäftigung von Arbeitnehmern zur Ausführung von Werkverträgen tätig werden, nach § 93a der 
Abgabenordnung, 

4. (weggefallen) 
5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Einziehung der Ausgleichszahlungen und für die Leis-

tung von Wohngeld nach § 33 des Wohngeldgesetzes, 
6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach dem 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 
7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregister einzutragender Tatsachen an die Registerbehörde, 
8. zur Erfüllung der Aufgaben der statistischen Ämter der Länder und des Statistischen Bundesamtes 

gemäß § 3 Abs. 1 des Statistikregistergesetzes zum Aufbau und zur Führung des Statistikregisters, 
9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters nach § 97 Abs. 5 des Agrarstatistikgesetzes, 
10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund als zentraler Stelle nach § 22a 

und § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes oder 
11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See/Verwaltungsstelle Cottbus, soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem 
Einkommensteuergesetz durchführt. 

2Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche das Vollstreckungsrecht vorsieht, werden durch Bestimmun-
gen dieses Gesetzbuches nicht berührt. 3Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforder-
lich ist für die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zur Sicherung und Nutzung von Archivgut nach den §§ 2 
und 5 des Bundesarchivgesetzes oder entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der Länder, die die 
Schutzfristen dieses Gesetzes nicht unterschreiten. 4Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, 
soweit sie erforderlich ist, Meldebehörden nach § 4a Abs. 3 des Melderechtsrahmengesetzes über konkrete 
Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund Melderechts übermittelter 
Daten zu unterrichten. 

(2) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, soweit sie erforderlich ist 

1. im Einzelfall auf Ersuchen der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrauten Behörden 
nach § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes mit der Maßgabe, dass über die Angaben nach § 68 hin-
aus nur mitgeteilt werden können 

a) für die Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers oder eines Familienangehörigen 
des Ausländers Daten über die Gewährung oder Nichtgewährung von Leistungen, Daten über 
frühere und bestehende Versicherungen und das Nichtbestehen einer Versicherung, 
b) für die Entscheidung über den Aufenthalt oder über die ausländerrechtliche Zulassung oder 
Beschränkung einer Erwerbstätigkeit des Ausländers Daten über die Zustimmung nach § 4 
Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 Satz 1 und § 19 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes, 
c) für eine Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers Angaben darüber, ob die in § 55 
Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Voraussetzungen vorliegen, und 
d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder die Beendi-
gung des Aufenthaltes eines Ausländers, bei dem ein Ausweisungsgrund nach den §§ 53 bis 56 
des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, Angaben über das zu erwartende soziale Verhalten, 

2. für die Erfüllung der in § 87 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Mitteilungspflichten oder 
3. für die Erfüllung der in § 99 Abs. 1 Nr. 14 Buchstabe d und f des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten 

Mitteilungspflichten, wenn die Mitteilung die Erteilung, den Widerruf oder Beschränkungen der Zu-
stimmung nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 Satz 1 und § 19 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
oder eines Versicherungsschutzes oder die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts nach dem Zweiten Buch betrifft. 

2Daten über die Gesundheit eines Ausländers dürfen nur übermittelt werden, 

1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum 
Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Ausländer nicht eingehalten werden 
oder 
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2. soweit sie für die Feststellung erforderlich sind, ob die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 Nr. 4 des 
Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 

(2a) Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Leistungsberechtigten nach § 1 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes ist zulässig, soweit sie für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erforder-
lich ist. 

(3) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit es nach pflichtgemäßem Ermessen eines 
Leistungsträgers erforderlich ist, dem Vormundschaftsgericht die Bestellung eines Betreuers oder eine ande-
re Maßnahme in Betreuungssachen zu ermöglichen. 2§ 7 des Betreuungsbehördengesetzes gilt entspre-
chend. 

§ 72 SGB X                                       Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 

(1) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie im Einzelfall für die rechtmäßige Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der Behörden für Verfassungsschutz, des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen 
Abschirmdienstes und des Bundeskriminalamtes liegenden Aufgaben erforderlich ist. 2Die Übermittlung ist 
auf Angaben über Name und Vorname sowie früher geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige 
und frühere Anschriften des Betroffenen sowie Namen und Anschriften seiner derzeitigen und früheren Ar-
beitgeber beschränkt.  

(2) 1Über die Erforderlichkeit des Übermittlungsersuchens entscheidet ein vom Leiter der ersuchenden Stelle 
bestimmter Beauftragter, der die Befähigung zum Richteramt haben oder die Voraussetzungen des § 110 
des Deutschen Richtergesetzes erfüllen soll. 2Wenn eine oberste Bundes- oder Landesbehörde für die Auf-
sicht über die ersuchende Stelle zuständig ist, ist sie über die gestellten Übermittlungsersuchen zu unterrich-
ten. 3Bei der ersuchten Stelle entscheidet über das Übermittlungsersuchen der Behördenleiter oder sein 
allgemeiner Stellvertreter.  

§ 73 SGB X                                                    Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen 
eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.  

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer anderen Straftat 
ist zulässig, soweit die Übermittlung auf die in § 72 Abs. 1 Satz 2 genannten Angaben und die Angaben über 
erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistungen beschränkt ist.  

(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter an.  

§ 74 SGB X         Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsausgleich 

1Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  

1. für die Durchführung  

a) eines gerichtlichen Verfahrens oder eines Vollstreckungsverfahrens wegen eines gesetzli-
chen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs oder eines an seine Stelle getretenen Ersatzan-
spruchs oder  

b) eines Verfahrens über den Versorgungsausgleich nach § 53b des Gesetzes über die Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich oder  

2. für die Geltendmachung  

a) eines gesetzlichen oder vertraglichen Unterhaltsanspruchs außerhalb eines Verfahrens nach 
Nummer 1 Buchstabe a, soweit der Betroffene nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts, 
insbesondere nach § 1605 oder nach § 1361 Abs. 4 Satz 4, § 1580 Satz 2, § 1615a oder 
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§ 1615l Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 1605 des Bürgerlichen Gesetzbuches, zur Auskunft 
verpflichtet ist, oder  
b) eines Ausgleichsanspruchs im Rahmen des Versorgungsausgleichs außerhalb eines Verfah-
rens nach Nummer 1 Buchstabe b, soweit der Betroffene nach § 1587e Abs. 1 oder § 1587k 
Abs. 1 in Verbindung mit § 1580 des Bürgerlichen Gesetzbuches oder nach § 3a Abs. 8 oder 
§ 10a Abs. 11 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich zur Auskunft 
verpflichtet ist,  

und diese Pflicht, nachdem er unter Hinweis auf die in diesem Gesetzbuch enthaltene Übermittlungsbefugnis 
der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gemahnt wurde, innerhalb angemessener Frist, nicht oder 
nicht vollständig erfüllt hat. 2Diese Stellen dürfen die Anschrift des Auskunftspflichtigen zum Zwecke der 
Mahnung übermitteln.  

§ 75 SGB X                                           Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung 

(1) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für ein bestimmtes Vorhaben  

1. der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder 
2. der Planung im Sozialleistungsbereich durch eine öffentliche Stelle im Rahmen ihrer Aufgaben 

und schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse an 
der Forschung oder Planung das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen erheblich überwiegt. 2Eine Ü-
bermittlung ohne Einwilligung des Betroffenen ist nicht zulässig, soweit es zumutbar ist, die Einwilligung des 
Betroffenen nach § 67b einzuholen oder den Zweck der Forschung oder Planung auf andere Weise zu errei-
chen.  

(2) 1Die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die oberste Bundes- oder Landesbehörde, 
die für den Bereich, aus dem die Daten herrühren, zuständig ist. 2Die Genehmigung darf im Hinblick auf die 
Wahrung des Sozialgeheimnisses nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
vorliegen. 3Sie muss  

1. den Dritten, an den die Daten übermittelt werden, 
2. die Art der zu übermittelnden Sozialdaten und den Kreis der Betroffenen, 
3. die wissenschaftliche Forschung oder die Planung, zu der die übermittelten Sozialdaten verwendet 

werden dürfen, und 
4. den Tag, bis zu dem die übermittelten Sozialdaten aufbewahrt werden dürfen, 

genau bezeichnen und steht auch ohne besonderen Hinweis unter dem Vorbehalt der nachträglichen Auf-
nahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage.  

(3) Wird die Übermittlung von Daten an nicht öffentliche Stellen genehmigt, hat die genehmigende Stelle 
durch Auflagen sicherzustellen, dass die der Genehmigung durch Absatz 1 gesetzten Grenzen beachtet und 
die Daten nur für den Übermittlungszweck gespeichert, verändert oder genutzt werden.  

(4) Ist der Dritte, an den Daten übermittelt werden, eine nicht öffentliche Stelle, gilt § 38 des Bundesdaten-
schutzgesetzes mit der Maßgabe, dass die Kontrolle auch erfolgen kann, wenn die Daten nicht automatisiert 
oder nicht in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder genutzt werden.  

§ 76 SGB X    Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten 

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle von einem Arzt 
oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht 
worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst übermittlungsbe-
fugt wäre.  

(2) Absatz 1 gilt nicht  

1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit einer Begutach-
tung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung 
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übermittelt worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung widerspricht; der Betrof-
fene ist von der verantwortlichen Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form 
schriftlich auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen, 

2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3, 
3. im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 275 Abs. 1 bis 3 
des Fünften Buches.  

§ 77 SGB X                          Übermittlung ins Ausland und an über- oder zwischenstaatliche Stellen 

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder an 
Stellen der Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften ist zulässig, soweit  

1. dies für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der in § 35 des Ersten Buches genannten übermit-
telnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder zur Erfüllung einer solchen Aufgabe von ausländischen 
Stellen erforderlich ist, soweit diese Aufgaben wahrnehmen, die denen der in § 35 des Ersten Bu-
ches genannten Stellen entsprechen, 

2. die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 3 oder des § 70 oder einer Übermittlungsvorschrift nach 
dem Dritten Buch oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorliegen und die Aufgaben der aus-
ländischen Stelle den in diesen Vorschriften genannten entsprechen oder 

3. die Voraussetzungen des § 74 vorliegen und die gerichtlich geltend gemachten Ansprüche oder die 
Rechte des Empfängers den in dieser Vorschrift genannten entsprechen. 

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung an Personen oder Stellen in einem Drittstaat sowie an 
über- oder zwischenstaatliche Stellen, wenn der Drittstaat oder die über- oder zwischenstaatliche Stelle ein 
angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. 2Die Angemessenheit des Datenschutzniveaus wird unter 
Berücksichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermittlung oder einer Kategorie von Daten-
übermittlungen von Bedeutung sind; insbesondere können die Art der Sozialdaten, die Zweckbestimmung, 
die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts-und das Endbestimmungsland, die für den betreffen-
den Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden Standesregeln und Sicherheitsmaß-
nahmen herangezogen werden. 3Bis zur Feststellung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
entscheidet das Bundesversicherungsamt, ob ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist.  

(3) 1Eine Übermittlung von Sozialdaten an Personen oder Stellen im Ausland oder an über- oder zwischen-
staatliche Stellen ist auch zulässig, wenn  

1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat, 
2. die Übermittlung in Anwendung zwischenstaatlicher Übereinkommen auf dem Gebiet der sozialen 

Sicherheit erfolgt oder 
3. die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 2 oder des § 73 vorliegen, die Aufgaben der ausländi-

schen Stelle den in diesen Vorschriften genannten entsprechen und der ausländische Staat oder die 
über- oder zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Datenschutzniveau (Absatz 2) gewährleistet; 
für die Anordnung einer Übermittlung nach § 73 ist ein Gericht im Inland zuständig. 

2Die Übermittlung ist nur zulässig, soweit der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss 
der Übermittlung hat.  

(4) Gewährleistet der Drittstaat oder die über- und zwischenstaatliche Stelle ein angemessenes Daten-
schutzniveau (Absatz 2) nicht, ist die Übermittlung von Sozialdaten an die Stelle im Drittstaat oder die über- 
oder zwischenstaatliche Stelle auch zulässig, soweit die Voraussetzungen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2, des 
§ 70 oder einer Übermittlungsvorschrift nach dem Dritten Buch oder dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
vorliegen und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.  

(5) Die Stelle, an die die Sozialdaten übermittelt werden, ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung 
die Sozialdaten übermittelt werden.  

(6) Das Bundesversicherungsamt unterrichtet das Bundesministerium des Innern über Drittstaaten und über- 
oder zwischenstaatliche Stellen, die kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten.  
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§ 78 SGB X       Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt 
werden 

(1) 1Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten übermittelt 
worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dem sie ihnen befugt übermittelt 
worden sind. 2Die Dritten haben die Daten in demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ers-
ten Buches genannten Stellen. 3Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, 
dürfen diese gerichtliche Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn eine in § 35 
des Ersten Buches genannte Stelle zur Übermittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. 4Abweichend von 
Satz 3 ist eine Übermittlung nach § 125c des Beamtenrechtsrahmengesetzes und nach Vorschriften, die auf 
diese Vorschrift verweisen, zulässig. 5Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte 
oder Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom Zweck der 
Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung verarbeiten und nutzen.  

(2) Werden Daten an eine nicht öffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, wel-
che diese Daten verarbeiten oder nutzen, von dieser Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung auf die Ein-
haltung der Pflichten nach Absatz 1 hinzuweisen.  

(3) 1Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass eine Strafan-
zeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum Zwecke der Vollstreckung 
übermittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies 
erforderlich ist. 2Das Gleiche gilt auch für die Klärung von Fragen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens.  

(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines Straf- oder Bußgeld-
verfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 487 Abs. 4 der Strafprozessordnung 
und der §§ 49b und 49c Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung verarbeitet oder genutzt werden.  

§ 78a SGB X                                                                     Technische und organisatorische Maßnahmen 

1Die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen, die selbst oder im Auftrag Sozialdaten erheben, verarbei-
ten oder nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnahmen einschließlich der Dienstanwei-
sungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzbuches, insbe-
sondere die in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten Anforderungen, zu gewährleisten. 2Maßnahmen 
sind nicht erforderlich, wenn ihr Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck steht.  

Anlage 1 SGB X                                                                                                               zu § 78a SGB X 

Werden Sozialdaten automatisiert verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche 
Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. 
Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden Sozialdaten oder 
Kategorien von Sozialdaten geeignet sind,  

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen Sozialdaten verarbeitet oder ge-
nutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle), 

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangs-
kontrolle), 

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten aus-
schließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass So-
zialdaten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, 
verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle), 

4. zu gewährleisten, dass Sozialdaten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Trans-
ports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 
werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermitt-
lung von Sozialdaten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrol-
le), 
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5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem Sozial-
daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekon-
trolle), 

6. zu gewährleisten, dass Sozialdaten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, nur 
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers erhoben, verarbeitet oder genutzt werden können 
(Auftragskontrolle), 

7. zu gewährleisten, dass Sozialdaten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfüg-
barkeitskontrolle), 

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Sozialdaten getrennt verarbeitet 
werden können. 

§ 78b SGB X                                                                              Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

1Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder 
so wenig Sozialdaten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 2Insbesondere ist von den 
Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist 
und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.  

§ 78c SGB X                                                                                                                     Datenschutzaudit 

1Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit können Anbieter von Datenverarbeitungs-
systemen und -programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutzkonzept sowie ihre technischen 
Einrichtungen durch unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie das Er-
gebnis der Prüfung veröffentlichen. 2Die näheren Anforderungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfah-
ren sowie die Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes Gesetz geregelt. 3Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für öffentliche Stellen der Länder mit Ausnahme der Sozialversicherungsträger und 
ihrer Verbände.  

§ 79 SGB X                                                                            Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 

(1) 1Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von Sozialdaten durch Abruf 
ermöglicht, ist zwischen den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen sowie mit der Deutschen Renten-
versicherung Bund als zentraler Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes und der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cott-
bus, soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz durchführt, zu-
lässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen we-
gen der Vielzahl der Übermittlungen oder wegen ihrer besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist und wenn 
die jeweiligen Aufsichtsbehörden die Teilnahme der unter ihrer Aufsicht stehenden Stellen genehmigt haben. 
2Das Gleiche gilt gegenüber den in § 69 Abs. 2 und 3 genannten Stellen.  

(2) 1Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert 
werden kann. 2Hierzu haben sie schriftlich festzulegen:  

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 
2. Dritte, an die übermittelt wird, 
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach § 78a erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen. 

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in denen die in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen beteiligt sind, die der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen, dieser, 
sonst die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle rechtzeitig vorher unter 
Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 2 zu unterrichten.  

(4) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. 2Die 
speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. 3Sie hat mindestens bei 
jedem zehnten Abruf den Zeitpunkt, die abgerufenen Daten sowie Angaben zur Feststellung des Verfahrens 
und der für den Abruf verantwortlichen Personen zu protokollieren; die protokollierten Daten sind spätestens 
nach sechs Monaten zu löschen. 4Wird ein Gesamtbestand von Sozialdaten abgerufen oder übermittelt 
(Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zu-
lässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes.  
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf aus Datenbeständen, die mit Einwilligung der Betroffenen 
angelegt werden und die jedermann, sei es ohne oder nach besonderer Zulassung, zur Benutzung offen 
stehen.  

§ 80 SGB X                                  Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag 

(1) 1Werden Sozialdaten im Auftrag durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftrag-
geber für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzbuches und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz verantwortlich. 2Die in den §§ 82 bis 84 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.  

(2) 1Eine Auftragserteilung für die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten ist nur zulässig, 
wenn der Datenschutz beim Auftragnehmer nach der Art der zu erhebenden, zu verarbeitenden oder zu 
nutzenden Daten den Anforderungen genügt, die für den Auftraggeber gelten. 2Der Auftrag ist schriftlich zu 
erteilen, wobei die Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung, die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. 3Der Auftraggeber ist verpflichtet, er-
forderlichenfalls Weisungen zur Ergänzung der beim Auftragnehmer vorhandenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zu erteilen. 4Die Auftragserteilung an eine nicht öffentliche Stelle setzt außerdem 
voraus, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich das Recht eingeräumt hat,  

1. Auskünfte bei ihm einzuholen, 
2. während der Betriebs- oder Geschäftszeiten seine Grundstücke oder Geschäftsräume zu betreten 

und dort Besichtigungen und Prüfungen vorzunehmen und 
3. geschäftliche Unterlagen sowie die gespeicherten Sozialdaten und Datenverarbeitungsprogramme 

einzusehen, 

soweit es im Rahmen des Auftrags für die Überwachung des Datenschutzes erforderlich ist.  

(3) 1Der Auftraggeber hat seiner Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor der Auftragserteilung  

1. den Auftragnehmer, die bei diesem vorhandenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
und ergänzenden Weisungen nach Absatz 2 Satz 2 und 3, 

2. die Art der Daten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden sollen, und den Kreis der 
Betroffenen, 

3. die Aufgabe, zu deren Erfüllung die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten im Auftrag er-
folgen soll, sowie 

4. den Abschluss von etwaigen Unterauftragsverhältnissen 

schriftlich anzuzeigen. 2Wenn der Auftragnehmer eine öffentliche Stelle ist, hat er auch schriftliche Anzeige 
an seine Aufsichtsbehörde zu richten.  

(4) Der Auftragnehmer darf die zur Datenverarbeitung überlassenen Sozialdaten nicht für andere Zwecke 
verarbeiten oder nutzen und nicht länger speichern, als der Auftraggeber schriftlich bestimmt.  

(5) 1Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Sozialdaten im Auftrag durch nicht öffentliche Stellen ist 
nur zulässig, wenn  

1. beim Auftraggeber sonst Störungen im Betriebsablauf auftreten können oder 
2. die übertragenen Arbeiten beim Auftragnehmer erheblich kostengünstiger besorgt werden können 

und der Auftrag nicht die Speicherung des gesamten Datenbestandes des Auftraggebers umfasst. 
2Der überwiegende Teil der Speicherung des gesamten Datenbestandes muss beim Auftraggeber 
oder beim Auftragnehmer, der eine öffentliche Stelle ist, und die Daten zur weiteren Datenverarbei-
tung im Auftrag an nicht öffentliche Auftragnehmer weitergibt, verbleiben. 

(6) 1Ist der Auftragnehmer eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle, gelten neben den §§ 85 und 85a 
nur § 4g Abs. 2, § 18 Abs. 2 und die §§ 24 bis 26 des Bundesdatenschutzgesetzes. 2Bei den in § 35 des 
Ersten Buches genannten Stellen, die nicht solche des Bundes sind, treten an Stelle des Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz insoweit die Landesbeauftragten für den Datenschutz. 3Ihre Aufgaben und Befug-
nisse richten sich nach dem jeweiligen Landesrecht. 4Ist der Auftragnehmer eine nicht öffentliche Stelle, 
kontrolliert die Einhaltung der Absätze 1 bis 5 die nach Landesrecht zuständige Aufsichtsbehörde. 5Bei öf-
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fentlichen Stellen der Länder, die nicht Sozialversicherungsträger oder deren Verbände sind, gelten die lan-
desrechtlichen Vorschriften über Verzeichnisse der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und Dateien.  

(7) 1Die Absätze 1, 2, 4 und 6 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfah-
ren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein 
Zugriff auf Sozialdaten nicht ausgeschlossen werden kann. 2Verträge über Wartungsarbeiten sind in diesem 
Falle rechtzeitig vor der Auftragserteilung der Aufsichtsbehörde mitzuteilen; sind Störungen im Betriebsab-
lauf zu erwarten oder bereits eingetreten, ist der Vertrag unverzüglich mitzuteilen.  

§ 81 SGB X                                                                   Rechte des Einzelnen, Datenschutzbeauftragte 

(1) Ist jemand der Ansicht, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbezogenen Sozial-
daten in seinen Rechten verletzt worden zu sein, kann er sich  

1. an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz wenden, wenn er eine Verletzung seiner Rechte 
durch eine in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle des Bundes bei der Wahrnehmung von Auf-
gaben nach diesem Gesetzbuch behauptet, 

2. an die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständigen Stellen wenden, wenn er 
die Verletzung seiner Rechte durch eine andere in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch behauptet. 

(2) 1Bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetzbuch gelten für die in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stellen die §§ 24 bis 26 des Bundesdatenschutzgesetzes. 2Bei öffentlichen Stellen der Länder, 
die unter § 35 des Ersten Buches fallen, treten an die Stelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
die Landesbeauftragten für den Datenschutz. 3Ihre Aufgaben und Befugnisse richten sich nach dem jeweili-
gen Landesrecht.  

(3) 1Verbände und Arbeitsgemeinschaften der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder ihrer Ver-
bände gelten, soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und an ihnen Stellen des Bundes 
beteiligt sind, unbeschadet ihrer Rechtsform als öffentliche Stellen des Bundes, wenn sie über den Bereich 
eines Landes hinaus tätig werden, anderenfalls als öffentliche Stellen der Länder. 2Sonstige Einrichtungen 
der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder ihrer Verbände gelten als öffentliche Stellen des Bun-
des, wenn die absolute Mehrheit der Anteile oder der Stimmen einer oder mehrerer öffentlicher Stellen dem 
Bund zusteht, anderenfalls als öffentliche Stellen der Länder. 3Die Datenstelle der Träger der Rentenversi-
cherung nach § 145 Abs. 1 des Sechsten Buches gilt als öffentliche Stelle des Bundes. 

(4) 1Auf die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen und die Vermittlungsstellen nach § 67d Abs. 4 sind 
die §§ 4f, 4g mit Ausnahme des Absatzes 3 sowie § 18 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes entspre-
chend anzuwenden. 2In räumlich getrennten Organisationseinheiten ist sicherzustellen, dass der Beauftragte 
für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützt wird. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
öffentliche Stellen der Länder mit Ausnahme der Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände. 4Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  

§ 82 SGB X                                                                                                                         Schadensersatz 

1Fügt eine in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetzbuch 
oder nach anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung seiner personenbezogenen Sozialdaten einen Schaden zu, ist § 7 des Bundesdatenschutzge-
setzes entsprechend anzuwenden. 2Für den Ersatz des Schadens bei unzulässiger oder unrichtiger automa-
tisierter Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Sozialdaten gilt auch § 8 des Bun-
desdatenschutzgesetzes entsprechend.  

§ 83 SGB X                                                                                                   Auskunft an den Betroffenen 

(1) 1Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über  

1. die zu seiner Person gespeicherten Sozialdaten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten 
beziehen, 

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, und 
3. den Zweck der Speicherung. 
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2In dem Antrag soll die Art der Sozialdaten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. 
3Sind die Sozialdaten nicht automatisiert oder nicht in nicht automatisierten Dateien gespeichert, wird die 
Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 
der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen 
geltend gemachten Informationsinteresse steht. 4Die verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbe-
sondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. 5§ 25 Abs. 2 gilt entsprechend.  

(2) Für Sozialdaten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder 
vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder die ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, gilt Absatz 1 nicht, wenn eine Auskunftserteilung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.  

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung von Sozialdaten an Staatsanwaltschaften und 
Gerichte im Bereich der Strafverfolgung, an Polizeibehörden, Verfassungsschutzbehörden, den Bundes-
nachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig.  

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit  

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle lie-
genden Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten 
werden müssen, 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.  

(5) 1Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begründung, soweit durch die Mitteilung der tat-
sächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweige-
rung verfolgte Zweck gefährdet würde. 2In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er sich, 
wenn die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz unterliegen, an diesen, sonst an die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zu-
ständige Stelle wenden kann.  

(6) Wird einem Auskunftsberechtigten keine Auskunft erteilt, so kann, soweit es sich um in § 35 des Ersten 
Buches genannte Stellen handelt, die der Kontrolle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen, 
dieser, sonst die nach Landesrecht für die Kontrolle des Datenschutzes zuständige Stelle auf Verlangen der 
Auskunftsberechtigten prüfen, ob die Ablehnung der Auskunftserteilung rechtmäßig war.  

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich.  

§ 84 SGB X                              Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten; Widerspruchsrecht 

(1) 1Sozialdaten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 2Wird die Richtigkeit von Sozialdaten von dem 
Betroffenen bestritten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der Daten feststellen, be-
wirkt dies keine Sperrung, soweit es um die Erfüllung sozialer Aufgaben geht; die ungeklärte Sachlage ist in 
geeigneter Weise festzuhalten. 3Die bestrittenen Daten dürfen nur mit einem Hinweis hierauf genutzt und 
übermittelt werden.  

(1a) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.  

(2) 1Sozialdaten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. 2Sie sind auch zu löschen, wenn 
ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden 
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass durch die Löschung 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.  

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit  
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1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenste-
hen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffe-
nen beeinträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nicht mit angemessenem 
Aufwand möglich ist. 

(4) Gesperrte Sozialdaten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden, 
wenn  

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen 
im überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten liegenden Gründen uner-
lässlich ist und 

2. die Sozialdaten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn sie nicht gesperrt wären. 

(5) Von der Tatsache, dass Sozialdaten bestritten oder nicht mehr bestritten sind, von der Berichtigung un-
richtiger Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen 
zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur Speicherung weitergegeben 
worden sind, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen nicht entgegenstehen.  

(6) § 71 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.  

§ 84a SGB X                                                                                Unabdingbare Rechte des Betroffenen 

(1) Die Rechte des Betroffenen nach diesem Kapitel können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen 
oder beschränkt werden.  

(2) 1Sind die Daten des Betroffenen automatisiert oder in einer nicht automatisierten Datei gespeichert und 
sind mehrere Stellen speicherungsberechtigt, kann der Betroffene sich an jede dieser Stellen wenden, wenn 
er nicht in der Lage ist festzustellen, welche Stelle die Daten gespeichert hat. 2Diese ist verpflichtet, das 
Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. 3Der Betroffene ist 
über die Weiterleitung und jene Stelle zu unterrichten.  

§ 85 SGB X                                                                                                                  Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten verarbeitet oder nutzt, wenn die Handlung nicht nach Ab-
satz 2 Nr. 5 geahndet werden kann, 

2. entgegen § 80 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 67d Abs. 4 Satz 2, Sozialdaten anderweitig verar-
beitet, nutzt oder länger speichert oder 

3. entgegen § 81 Abs. 4 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Bun-
desdatenschutzgesetzes, diese jeweils auch in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 3 und 6 des Bun-
desdatenschutzgesetzes, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht oder nicht rechtzeitig bestellt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 
2. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfah-

rens bereithält, 
3. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus 

automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 
4. die Übermittlung von Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben er-

schleicht oder 
5. entgegen § 67c Abs. 5 Satz 1 oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten für andere Zwecke nutzt, indem 

er sie an Dritte weitergibt. 
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(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro geahn-
det werden.  

§ 85a SGB X                                                                                                                  Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 85 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder 
einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 2Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz oder der zuständige Landesbeauftragte für den Datenschutz.  

 

Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 12 StGB                                                                                                         Verbrechen und Vergehen 

(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber 
bedroht sind. 

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit 
Geldstrafe bedroht sind. 

(3) Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder für besonders 
schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, bleiben für die Einteilung außer Betracht. 

§ 13 StGB                                                                                                       Begehen durch Unterlassen 

(1) Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach 
diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und 
wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. 

(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. 

§ 34 StGB                                                                                                          Rechtfertigender Notstand 

1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum 
oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, 
handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen 
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt. 2Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwen-
den. 

§ 138 StGB                                                                                Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung  

1. einer Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80), 
2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1, 
3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der §§ 94 bis 96, 

97a oder 100, 
4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 152 oder einer Fälschung von 

Zahlungskarten mit Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks in den Fällen des § 152b 
Abs. 1 bis 3, 
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5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des Völkerstrafgesetz-
buches) oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 
eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches), 

6. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, des 
§ 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich um Verbrechen handelt, der §§ 234, 234a, 239a oder 239b, 

7. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) oder 
8. einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 

Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 310, 313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3 oder 
der §§ 316a oder 316c 

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft erfährt und es 
unterlässt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 129a, auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1 Satz 1 und 2, zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden 
kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten. 2§ 129b Abs. 1 
Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterlässt, obwohl er von dem Vorhaben oder der Ausführung der rechtswid-
rigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 139 StGB                                                         Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(1) Ist in den Fällen des § 138 die Tat nicht versucht worden, so kann von Strafe abgesehen werden. 

(2) Ein Geistlicher ist nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft als Seelsorger anvertraut 
worden ist. 

(3) 1Wer eine Anzeige unterlässt, die er gegen einen Angehörigen erstatten müsste, ist straffrei, wenn er sich 
ernsthaft bemüht hat, ihn von der Tat abzuhalten oder den Erfolg abzuwenden, es sei denn, dass es sich um  

1. einen Mord oder Totschlag (§§ 211 oder 212), 
2. einen Völkermord in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder ein Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder 
ein Kriegsverbrechen in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder 

3. einen erpresserischen Menschenraub (§ 239a Abs. 1), eine Geiselnahme (§ 239b Abs. 1) oder einen 
Angriff auf den Luft- und Seeverkehr (§ 316c Abs. 1) durch eine terroristische Vereinigung (§ 129a, 
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1)  

handelt. 2Unter denselben Voraussetzungen ist ein Rechtsanwalt, Verteidiger, Arzt, Psychologischer Psy-
chotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in die-
ser Eigenschaft anvertraut worden ist. 3Die berufsmäßigen Gehilfen der in Satz 2 genannten Personen und 
die Personen, die bei diesen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, sind nicht verpflichtet mitzuteilen, was 
ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaft bekannt geworden ist. 

(4) 1Straffrei ist, wer die Ausführung oder den Erfolg der Tat anders als durch Anzeige abwendet. 
2Unterbleibt die Ausführung oder der Erfolg der Tat ohne Zutun des zur Anzeige Verpflichteten, so genügt zu 
seiner Straflosigkeit sein ernsthaftes Bemühen, den Erfolg abzuwenden. 

§ 171 StGB                                                              Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jahren gröblich verletzt 
und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwick-
lung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nach-
zugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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§ 201 StGB                                                                            Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt  

1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder 
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht. 

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt  

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem 
Abhörgerät abhört oder 

2.  das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gespro-
chene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. 

2Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen 
eines anderen zu beeinträchtigen. 3Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrneh-
mung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für 
den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2). 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

(5) 1Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen wer-
den. 2§ 74a ist anzuwenden. 

§ 201a StGB                   Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen  

(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders ge-
schützten Raum befindet, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und dadurch deren höchstpersön-
lichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 1 hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder 
einem Dritten zugänglich macht. 

(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder 
einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, wissentlich unbefugt einem Dritten zugänglich 
macht und dadurch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) 1Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter oder Teilnehmer 
verwendet hat, können eingezogen werden. 2§ 74a ist anzuwenden. 

§ 202 StGB                                                                                          Verletzung des Briefgeheimnisses 

(1) Wer unbefugt  

1. einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu seiner Kennt-
nis bestimmt sind, öffnet oder 

2. sich vom Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung tech-
nischer Mittel Kenntnis verschafft,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 206 mit Strafe 
bedroht ist. 
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(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu seiner Kenntnis be-
stimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme besonders gesichert ist, Kenntnis 
verschafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat. 

(3) Einem Schriftstück im Sinne der Absätze 1 und 2 steht eine Abbildung gleich. 

§ 202a StGB                                                                                                                 Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unbe-
rechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittel-
bar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden. 

§ 202b StGB                                                                                                            Abfangen von Daten 

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen Mitteln nicht für ihn bestimmte 
Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer nichtöffentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Ab-
strahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

§ 202c StGB                                                    Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten 

(1) Wer eine Straftat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er  

1. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten (§ 202a Abs. 2) ermöglichen, 
oder 

2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, 

herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zu-
gänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 203 StGB                                                                                       Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-
heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Be-
rufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirt-

schaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mit-
glied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungs-
stelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts aner-
kannt ist, 

  4.a  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger    
schaftskonfliktgesetzes, 

5.   staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen oder 
6. Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder ei-

ner privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
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(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  

1. Amtsträger, 
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 
4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungs-

ausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsor-
gans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates, 

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 
auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wis-
senschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. 2Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Ein-
zelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben 
anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekannt gegeben wer-
den und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz unbefugt ein 
fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten 
in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 

(3) 1Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer 
gleich. 2Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen 
gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. 3Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 
Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das 
Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des 
Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

§ 204 StGB                                                                                         Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen 
Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

(2) § 203 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 205 StGB                                                                                                                             Strafantrag 

(1) 1In den Fällen des § 201 Abs. 1 und 2 und der §§ 201a, 202, 203 und 204 wird die Tat nur auf Antrag 
verfolgt. 2Dies gilt auch in den Fällen der §§ 202a und 202b, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde 
wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für 
geboten hält. 

(2) 1Stirbt der Verletzte, so geht das Antragsrecht nach § 77 Abs. 2 auf die Angehörigen über; dies gilt nicht 
in den Fällen der §§ 202a und 202b. 2Gehört das Geheimnis nicht zum persönlichen Lebensbereich des 
Verletzten, so geht das Antragsrecht bei Straftaten nach den §§ 203 und 204 auf die Erben über. 3Offenbart 
oder verwertet der Täter in den Fällen der §§ 203 und 204 das Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen, 
so gelten die Sätze 1 und 2 sinngemäß. 
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§ 206 StGB                                                             Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses 

(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder Fernmel-
degeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens bekannt gewor-
den sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unternehmens 
unbefugt  

1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und verschlos-
sen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung techni-
scher Mittel Kenntnis verschafft, 

2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder 
3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die  

1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, 
2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Post- oder 

Telekommunikationsdiensten betraut sind oder 
3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit Ar-

beiten daran betraut sind. 

(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb des 
Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten Ein-
griffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekannt geworden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(5) 1Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen sowie 
der Inhalt von Postsendungen. 2Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation 
und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang 
beteiligt ist oder war. 3Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser 
Verbindungsversuche. 

Strafprozessordnung (StPO)  

§ 52 StPO                                                       Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt  

1. der Verlobte des Beschuldigten oder die Person, mit der der Beschuldigte ein Versprechen einge-
gangen ist, eine Lebenspartnerschaft zu begründen; 

2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. der Lebenspartner des Beschuldigten, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
3. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum 

dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war. 

(2) 1Haben Minderjährige wegen mangelnder Verstandesreife oder haben Minderjährige oder Betreute we-
gen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung von der Bedeutung des 
Zeugnisverweigerungsrechts keine genügende Vorstellung, so dürfen sie nur vernommen werden, wenn sie 
zur Aussage bereit sind und auch ihr gesetzlicher Vertreter der Vernehmung zustimmt. 2Ist der gesetzliche 
Vertreter selbst Beschuldigter, so kann er über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts nicht ent-
scheiden; das Gleiche gilt für den nicht beschuldigten Elternteil, wenn die gesetzliche Vertretung beiden 
Eltern zusteht.  

(3) 1Die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen, in den Fällen des Absatzes 2 auch deren 
zur Entscheidung über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts befugte Vertreter, sind vor jeder Ver-
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nehmung über ihr Recht zu belehren. 2Sie können den Verzicht auf dieses Recht auch während der Ver-
nehmung widerrufen.  

§ 53 StPO                                                           Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen 

(1) 1Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt 
geworden ist; 
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder be-
kannt geworden ist; 
3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anver-
traut worden oder bekannt geworden ist, Rechtsanwälten stehen dabei sonstige Mitglieder einer Rechts-
anwaltskammer gleich; 
3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt ge-
worden ist;  

      3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die eine Behörde oder 
eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, 
über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist; 
4. Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer über Personen, die ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anver-
traut haben sowie über diese Tatsachen selbst; 
5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, Rundfunksen-

dungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations- und Kommu-
nikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben. 

2Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die Person des Verfassers 
oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten sowie über die ihnen im 
Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeite-
ter Materialien und den Gegenstand berufsbezogener Wahrnehmungen. 3Dies gilt nur, soweit es sich um 
Beiträge, Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbereitete 
Informations- und Kommunikationsdienste handelt. 

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. 2Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung der in Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 5 Genannten über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand entspre-
chender Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder 
wenn Gegenstand der Untersuchung  

1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder des 
Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 87, 88, 95, auch in Verbin-
dung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches),  

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 179 des Strafgesetz-
buches oder 

3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1 
bis 4 des Strafgesetzbuches 

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf 
andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 3Der Zeuge kann jedoch auch in diesen Fällen 
die Aussage verweigern, soweit sie zur Offenbarung der Person des Verfassers oder Einsenders von Beiträ-
gen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der ihm im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde. 

§ 53a StPO                                                                       Zeugnisverweigerungsrecht der Hilfspersonen 

(1) 1Den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Personen gleich, die zur 
Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 2Über die Ausübung des Rechtes 
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dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es 
sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.  

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2 Satz 1) gilt auch für die Hilfs-
personen. 

 

§ 54 StPO                                       Aussagegenehmigung für Richter, Beamte und andere Personen  
                                     des öffentlichen Dienstes 

(1) Für die Vernehmung von Richtern, Beamten und anderen Personen des öffentlichen Dienstes als Zeu-
gen über Umstände, auf die sich ihre Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, und für die Genehmigung 
zur Aussage gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften.  

(2) Für die Mitglieder der Bundestages, eines Landtages, der Bundes- oder einer Landesregierung sowie für 
die Angestellten einer Fraktion des Bundestages und eines Landtages gelten die für sie maßgebenden be-
sonderen Vorschriften. 

(3) Der Bundespräsident kann das Zeugnis verweigern, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohl des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde.  

(4) Diese Vorschriften gelten auch, wenn die vorgenannten Personen nicht mehr im öffentlichen Dienst oder 
Angestellte einer Fraktion sind oder ihre Mandate beendet sind, soweit es sich um Tatsachen handelt, die 
sich während ihrer Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit ereignet haben oder ihnen während ihrer 
Dienst-, Beschäftigungs- oder Mandatszeit zur Kenntnis gelangt sind. 

§ 55 StPO                                                                                        Recht zur Verweigerung der Auskunft 

(1) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihm selbst oder ei-
nem der in § 52 Abs. 1 bezeichneten Angehörigen die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder 
einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.  

(2) Der Zeuge ist über sein Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren.  

§ 56 StPO                                                                          Glaubhaftmachung der Verweigerungsgründe 

1Die Tatsache, auf die der Zeuge die Verweigerung des Zeugnisses in den Fällen der §§ 52, 53 und 55 stützt, 
ist auf Verlangen glaubhaft zu machen. 2Es genügt die eidliche Versicherung des Zeugen.  

§ 304 StPO                                                                                                  Zulässigkeit der Beschwerde 

(1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten im ersten Rechtszug oder im Berufungsverfahren er-
lassenen Beschlüsse und gegen die Verfügungen des Vorsitzenden, des Richters im Vorverfahren und eines 
beauftragten oder ersuchten Richters zulässig, soweit das Gesetz sie nicht ausdrücklich einer Anfechtung 
entzieht.  

(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere Personen können gegen Beschlüsse und Verfügungen, 
durch die sie betroffen werden, Beschwerde erheben.  

(3) Gegen Entscheidungen über Kosten oder notwendige Auslagen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt. 

(4) 1Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Bundesgerichtshofes ist keine Beschwerde zulässig. 
2Dasselbe gilt für Beschlüsse und Verfügungen der Oberlandesgerichte; in Sachen, in denen die Oberlan-
desgerichte im ersten Rechtszug zuständig sind, ist jedoch die Beschwerde zulässig gegen Beschlüsse und 
Verfügungen, welche  
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1. die Verhaftung, einstweilige Unterbringung, Unterbringung zur Beobachtung, Beschlagnahme, 
Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen betreffen, 

2. die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen oder das Verfahren wegen eines Verfahrenshindernis-
ses einstellen, 

3. die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten (§ 231a) anordnen oder die Verweisung an 
ein Gericht niederer Ordnung aussprechen, 

4. die Akteneinsicht betreffen oder 
5. den Widerruf der Strafaussetzung, den Widerruf des Straferlasses und die Verurteilung zu der vor-

behaltenen Strafe (§ 453 Abs. 2 Satz 3), die Anordnung vorläufiger Maßnahmen zur Sicherung des 
Widerrufs (§ 453c), die Aussetzung des Strafrestes und deren Widerruf (§ 454 Abs. 3 und 4), die 
Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 372 Satz 1) oder den Verfall, die Einziehung oder die Un-
brauchbarmachung nach den §§ 440, 441 Abs. 2 und § 442 betreffen; 

3§ 138d Abs. 6 bleibt unberührt. 

(5) Gegen Verfügungen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes und des Oberlandesgerichts 
(§ 169 Abs. 1) ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Verhaftung, einstweilige Unterbringung, Be-
schlagnahme, Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen betreffen. 

3. Weitere Gesetze mit wichtigen datenschutzrechtlichen Regelungen 

• Abgabenordnung  
• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz  
• Arbeitnehmer-Entsendegesetz  
• Arbeitssicherheitsgesetz  
• Aufenthaltsgesetz  
• Aufenthaltsgesetz/EWG  
• Betriebsverfassungsgesetz  
• Bildschirmarbeitsplatz-Richtlinie 

(90/270/EWG)  
• Bildschirmarbeitsverordnung  
• Bürgerliches Gesetzbuch  
• Bundespersonalvertretungsgesetz  
• Datenerfassungs- und -

übermittlungsverordnung  
• Datenerfassungsverordnung, Zweite  
• Datenschutzrichtlinie (95/46/EG)  
• Datenschutzrichtlinie für elektronische 

Kommunikation (2002/58/EG)  
• Einkommensteuergesetz  
• Elektro- und Elektronikgerätegesetz  
• Gebühren und Auslagen nach dem Infor-

mationsfreiheitsgesetz  
• Gewerbeordnung  
• Gleichbehandlungsgesetz  
• Handelsgesetzbuch  
• Industrie- und Handelskammern, Gesetz 

zur vorläufigen Regelung des Rechts der  
• Infektionsschutzgesetz  
• Informationsfreiheitsgesetz  
• Informationsgebührenverordnung  
• Ordnungswidrigkeitengesetz  
• Passgesetz  
• Personalvertretungsgesetz  
• Postgesetz  
• SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung)  
• Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit an Bildschirmgeräten, Verordnung 
über  

• Signaturgesetz  

• Sozialversicherung, Verordnung über die 
Erfassung und Übermittlung von Daten für 
die Träger der  

• Strafprozessordnung, Einführungsgesetz  
• Telekommunikations-

Datenschutzverordnung  
• Telekommunikations-

Überwachungsverordnung  
• Telekommunikationsgesetz  
• Telemediengesetz  
• Urheberrechtsgesetz  
• Urheberrechtswahrnehmungsgesetz  
• Vereinsgesetz  
• Zivilprozessordnung  

 

 


